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1 Anlass / Ziel / Planerfordernis 

Der Rat der Gemeinde Ovelgönne hat in seiner Sitzung am 26.10.2020 die Einleitung eines 

Bauleitplanverfahrens zur Aufstellung der 28. Flächennutzungsplanänderung zur Ausweisung von 

Windkonzentrationszonen mit der Steuerungswirkung des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB beschlossen. 

Von dieser Steuerungsmöglichkeit hat die Gemeinde Ovelgönne bereits mit der 16., der 23. und der 

25. Flächennutzungsplanänderung Gebrauch gemacht. Die festgesetzten Steuerungswirkungen der 

23. und 25. Flächennutzungsplanänderung sind jedoch vom Niedersächsischen 

Oberverwaltungsgericht mit Urteil vom 18.02.2019 (12 KN 152/17) für unwirksam befunden worden. 

Mit der 28. Flächennutzungsplanänderung soll eine neue Konzentrations- und Steuerungsplanung 

aufgestellt werden. Im Ergebnis soll die Ausweisung von Konzentrationszonen für die 

Windenergienutzung mit der Wirkung des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB auf dem Gebiet der Gemeinde 

Ovelgönne geeignete Standorte sichern, die zum einen der Windkraft substanziell Raum schaffen 

und die zum anderen Konflikten mit sonstigen zu beachtenden öffentlichen Belangen vorbeugen. 

Vor diesem Hintergrund ist der Beschluss zur Aufstellung der 28. Flächennutzungsplanänderung zur 

Steuerung der Windenergie zu sehen. 

Ohne die 28. Änderung des Flächennutzungsplanes würde die Gemeinde Ovelgönne auf eine 

Steuerung von Windenergieanlagen in ihrem Gemeindegebiet verzichten. Die Errichtung von 

Windenergieanlagen wäre dann entsprechend § 35 Abs. 1 Nr. 5 als privilegierte Anlagen (Bauen im 

Außenbereich) nach Maßgaben des Gesetzes möglich. Als große Flächengemeinde hält es die 

Gemeinde Ovelgönne für städtebaulich geboten, auf eine Bündelung und Konzentration von Anlagen 

in ihrem Gemeindegebiet durch ein Steuerungskonzept hinzuwirken. 

Folgende neuen Entwicklungen sind gegenüber der bisherigen Steuerungsplanung der Gemeinde zu 

berücksichtigen: 

¶ insbesondere die Kritikpunkte des OVG an der 23. Und 25. Änderung des FNP in der 

gerichtlichen Entscheidung (10.02.2019) sowie einschlägige aktuelle Rechtsprechungen zu 

anderen Steuerungskonzepten; das Niedersächsische OVG hatte  ̄neben formalen Mängeln 

der Planaufstellungsverfahren É insbesondere die Einstufung einzelner Kriterien als harte 

Tabuflächen in Frage gestellt. Als unzutreffend sah das Gericht u. a. die Bewertung von 

Bauerwartungsland im Außenbereich zuzüglich eines Abstandes von 500 m als hartes 

Tabukriterium an; ebenfalls unzutreffend war die Einstufung von Wald als hartes 

Tabukriterium, sowie der Umgang mit der zum damaligen Zeitpunkt noch nicht hinreichend 

konkretisierten Trasse der BAB 20. Vor diesem Hintergrund sind insbesondere diese Flächen 

in der nun vorliegenden Planung neu zu bewerten; 

¶ der Entwurf des neuen Landesraumordnungsprogrammes Niedersachsen (Dez. 2020), dessen 

wesentlicher Schwerpunkt auf einem ambitionierten Ausbau der erneuerbaren Energien für 

den Klimaschutz liegen wird; 

¶ das im Mai 2020 in Kraft getretene neue Regionale Raumordnungsprogramm des Landkreises 

Wesermarsch, die auch den Verlauf der neuen Trasse der BAB 20 enthält;  

¶ die Ziele der Fortschreibung des Nds. Windenergieerlasses (Beschluss am 20.07.2021), der 

ebenfalls von einem forcierten Ausbau der Windenergieerzeugung an Land ausgeht.  

  

Anlass 

Ziel 

Planerfordernis 
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2 Planungsgrundlagen 

 Recht 

Windenergieanlagen gehören bauplanungsrechtlich zu den nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB 

privilegierten Vorhaben im Außenbereich. Sie sind dort zulässig, wenn öffentliche Belange nicht 

entgegenstehen und die ausreichende Erschließung gesichert ist.  

Neben dieser Privilegierung hat der Bundesgesetzgeber in § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB einen 

Planungsvorbehalt aufgenommen, der es sowohl den Trägern der Regionalplanung als auch den 

Gemeinden ermöglicht, die Standorte für einzelne Windenergieanlagen und Windparks räumlich zu 

steuern, um so die Errichtung von Windenergieanlagen an anderer Stelle ausschließen zu können. 

Auf dieser rechtlichen Basis wird die vorliegende 28. Änderung des Flächennutzungsplanes mit 

integrierter Standortanalyse durchgeführt. 

 Planvorgaben 

Die Bauleitplanung in Form der Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplänen und ggf. 

konkretisierenden Bebauungsplänen obliegt der Planungshoheit der Städte und Gemeinden (Artikel 

28 GG i. V. m. § 2 BauGB). Die Bauleitplanung ist den Zielen der Landesraumordnung und den Zielen 

der Regionalen Raumordnungsprogramme anzupassen (§ 1 Abs. 4 BauGB). Dagegen sind Grundsätze 

und sonstige Erfordernisse der Raumordnung nicht zwingend zu übernehmen, jedoch sind sie in die 

Abwägung einzustellen. 

Die Planung steht in Übereinstimmung mit den Zielen und Grundsätzen der Landesraumordnung 

und des Landesraumordnungsprogramms1 (LROP). Sie werden beachtet: 

Á Ziel ̄  Vorhandene Standorte. Trassen und Verbundsysteme, die bereits für die Energiegewinnung und 

-verteilung genutzt werden, sind vorrangig zu sichern und bedarfsgerecht auszubauen (LROP 2017, 

Kapitel 4.2, 01 Satz 5). 

Die vorhandene Standortanalyse berücksichtigt die vorhandenen Standorte der Windenergie 

in der Gemeinde, sowie die damit verbundenen raumordnerischen Ziele. Die Standorte wurden 

hinsichtlich ihrer (dauerhaften) Eignung und möglicher bedarfsgerechter Erweiterungen in 

den Abwägungen berücksichtigt.  

Á Ziel ̄  Für die Nutzung von Windenergie geeignete raumbedeutsame Standorte sind zu sichern und 

unter Berücksichtigung der Repowering-Möglichkeiten in den Regionalen Raumordnungsprogrammen 

als Vorranggebiete oder Eignungsgebiete Windenergienutzung festzulegen (LROP 2017, Kapitel 4.2, 04 

Satz 1). 

 Ziel ̄  In den besonders windhöffigen Landesteilen muss dabei der Umfang der Festlegungen als 

Vorranggebiete Windenergienutzung mindestens folgende Leistungen erměglichen: ¹ Landkreis 

Wesermarsch 150 MW ¹ (LROP 2017, Kapitel 4.2, 04 Satz 2). 

Gemäß den Vorgaben des LROP wurden im Rahmen des Regionalen 

Raumordnungsprogrammes (RROP) des Landkreises Wesermarsch Konzentrationszonen in der 

Gemeinde Ovelgönne festgelegt. Diese Planvorgaben werden in der Standortanalyse beachtet. 

Die Gemeinde beachtet des Weiteren auch, dass sie in einem besonders windhöffigen Gebiet 

liegt und für den Landkreis entsprechende Zielvorgaben gelten. 

Á Grundsatz ̄ In Vorrang- oder Eignungsgebieten Windenergienutzung sollen Höhenbegrenzungen nicht 

festgelegt werden (LROP 2017, Kapitel 4.2, 04 Satz 5). 

 
1 Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen in der Fassung der Neubekanntmachung vom 06.10.2017 

(veröffentlich am 26.09.2017 Nds. GVBl. Nr. 20/2017, S. 378) 

Land (LROP) 
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Im RROP des Landkreises Wesermarsch sind keine Höhenbegrenzungen für 

Windenergieanlagen (WEA) festgelegt. Auch die Gemeinde Ovelgönne legt in ihren Planungen 

zur 28. Änderung des Flächennutzungsplanes keine Höhenbegrenzungen fest. 

Allerdings setzt die 1. Änderung des noch bestehenden Bebauungsplanes Nr. 3 eine Höhe der 

baulichen Anlagen von maximal 200 m (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser) fest. Der 

Bebauungsplan wurde zwischenzeitlich aufgehoben (Satzungsbeschluss am ¹¹.). 

Á Grundsatz - Soweit in einem Teilraum raumbedeutsame Einzelanlagen für die Windenergienutzung 

außerhalb von Vorrang- und Eignungsgebieten Windenergienutzung errichtet und deren Standorte für 

Repowering-Maßnahmen nicht raumverträglich sind, sollen im Einvernehmen mit den betroffenen 

Gemeinden, Grundeigentümern und Projektbetreibern in den Regionalen Raunordnungsprogrammen 

geeignete, zusätzliche Vorrang  ̄ oder Eignungsgebiete Windenergienutzung ausschließlich für 

Repowering-Maßnahmen festgelegt werden (LROP 2017, Kapitel 4.2, 04 Satz 6). 

Im Gemeindegebiet von Ovelgönne existiert im Bereich Rodenkircherwurp eine Einzelanlage, 

die sich räumlich anlehnt an den weiter nördlich vorhandenen Windpark von Rodenkirchen. 

Dieser Sachverhalt wird in den abschließenden Abwägungen zu Standorten berücksichtigt. 

Á Grundsatz - Wald soll wegen seiner vielfältigen Funktionen, insbesondere wegen seiner 

klimaökologischen Bedeutung, nicht für die Nutzung von Windenergie in Anspruch genommen werden 

(LROP 2017, Kapitel 4.2, 04 Satz 8). 

In der Gemeinde Ovelgönne befinden sich wenig große Waldflächen. Da die Gemeinde über 

ein insgesamt beachtliches Flächenpotential für Windenergieanlagen verfügt, besteht auch 

kein Erfordernis diese wenigen Waldflächen in Anspruch zu nehmen. Für kleinere Waldflächen 

erfolgen im Zusammenhang mit den Flächendarstellungen Einzelbetrachtungen. Insoweit ist 

auch dieser landesraumordnerische Grundsatz berücksichtigt. 

Eine neue Entwurfsfassung des Landesraumordnungsprogramms Niedersachsen2 sieht Ergänzungen 

sowie Änderungen in Bezug auf die Planung von Windenergie vor. Der bisherige Abschnitt 4.2 des 

LROP wird im Entwurf neu gefasst. Die Änderungen werden vorsorglich in die Betrachtung 

eingestellt, um diese neuen Sachverhalte in der abschließenden Abwägung entsprechend würdigen 

zu können.  

Á Ziel ̄  Für die Nutzung von Windenergie geeignete raumbedeutsame Standorte sind zu sichern und 

unter Berücksichtigung der Repowering-Möglichkeiten in den Regionalen Raumordnungsprogrammen 

als Vorranggebiete Windenergienutzung mit der Wirkung von Eignungsgebieten oder als 

Vorranggebiete Windenergienutzung festzulegen (LROP 2021 Entwurf, Kapitel 4.2.1, 02 Satz 1). 

Nach der Änderung des LROPs sind die für die Nutzung von Windenergie geeigneten 

raumbedeutsamen Standorte nicht mehr als Vorranggebiete oder Eignungsgebiete 

Windenergienutzung, sondern als Vorranggebiete Windenergienutzung mit der Wirkung von 

Eignungsgebieten oder als Vorranggebiete Windenergienutzung zu sichern. Dieses Ziel 

berührt die Gemeinde Ovelgönne nur mittelbar und richtet sich in erster Linie an die Träger 

der Regionalplanung (Landkreis), die ihre Ziele dann diesen übergeordneten Zielen 

unverzüglich anpassen müssen. In der vorliegenden Standortanalyse wurden alle vom 

Landkreis bisher festgelegten Gebiete für die Windenergieerzeugung (siehe auch den 

nachfolgenden Punkt) berücksichtigt. 

Á Ziel  ̄ Die Inanspruchnahme von Wald für die Windenergienutzung ist auf folgenden Flächen 

ausgeschlossen: 

 - historisch alte Waldstandorte 

- Waldschutzgebiete nach dem Nds. Programm zur langfristigen ökologischen Waldentwicklung 

- Wälder in Nationalparks, Natura 2000 Gebiete und Naturschutzgebieten, 

- Wälder in als Naturschutzgebiet vorgesehenen und einstweilig sichergestellten Gebieten, 

- Wälder in Biosphärenreservaten (LROP 2021, Kapitel 4.2.1, 02 Satz 8) 

 
2 Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen in der Lesefassung in berechtigter Fassung vom 17.02.2021 als 

Entwurf 

LROP (Land) 

Entwurf 2021 
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Derartige Festlegungen existieren für die Waldflächen im Gemeindegebiet von Ovelgönne 

nicht und insoweit ergeben sich hier keine zu beachtenden Belange für die Standortanalyse. 

Á Grundsatz ̄ Um den weiteren Ausbau der Windenergie an Land sicherzustellen, sollen bis 2030 1,4 

Prozent der Landesfläche für die Windenergienutzung gesichert werden. Ab 2030 sollen 2,1 Prozent 

der Landesfläche für die Windenergie gesichert werden (LROP 2020 Entwurf, Kapitel 4.2.1, 01 Satz 5 

u. 6). 

Die obigen angegebenen Zielwerte wurden im Rahmen des vorliegenden Konzeptes 

entsprechend als Grundsatz der Raumordnung in die Abwägung mit eingestellt und einer 

Bewertung bezogen auf die Situation von Ovelgönne unterzogen. 

Á Grundsatz - Wald kann für die windenergetische Nutzung unter Berücksichtigung seiner vielfältigen 

Funktionen und seiner Bedeutung für den Klimaschutz gemäß den Einschränkungen der Sätze 8 und 9 

in Anspruch genommen werden. Der Grundsatz in Abschnitt 3.2.1 Ziffer 02 Satz 4 steht dem nicht 

entgegen (LROP 2021 Entwurf, Kapitel 4.2.1, 02 Satz 6 u. 7). 

Danach können im Grundsatz nunmehr viele Waldflächen für die Inanspruchnahme für die 

Windenergieerzeugung durchaus geprüft werden. Eine Nutzung ist nicht grundsätzlich 

ausgeschlossen, sondern orientiert sich z. B. an der Vorbelastung des Waldes oder seiner 

derzeitigen Ausprägung und Funktion.  

Die Planung steht in Übereinstimmung mit den Zielen und Grundsätzen der regionalen 

Raumordnung und des regionalen Raumordnungsprogramms3 (RROP). Ziele der Raumordnung4 mit 

direkt benanntem Bezug zur Windenergie unterliegen als übergeordnete Planvorgaben keiner 

Abwägung durch die Gemeinde und sind zu beachten. Für die Planung der Gemeinde Ovelgönne 

wirken insgesamt nachfolgende Regelungen des RROP: 

Á Ziel - In der zeichnerischen Darstellung sind für die Nutzung von Windenergie sowie für das 

Repowering geeignete Standorte als Vorranggebiete Windenergienutzung festgelegt (keine 

Ausschlusswirkung) (RROP 2019, Beschreibende Darstellung, Kapitel 4.2.1, 01 Satz 1) 

Die vorliegenden Vorranggebiete im RROP finden in den Planungen der Gemeinde 

Berücksichtigung. Der Landkreis hatte bei der Aufstellung seines Raumordnungsprogrammes 

selbst eine Standortanalyse durchgeführt. Die bereits bauleitplanerisch gesicherten Flächen 

in den Gemeinden wurden vom Landkreis anhand eigener Tabuflächen überprüft und in eine 

Vorranggebietskulisse überführt. 

Auch diese Flächen bzw. die hierfür vom Landkreis in seiner Potentialstudie zugrunde 

gelegten harten Tabuflächen werden auf Basis der aktuellen Entwicklungen erneut durch die 

Gemeinde in ihrer Eignung mit der aktuelle Standortanalyse beleuchtet, um ggf. 

widerstreitende Entwicklungen aufzeigen und bewerten zu können. 

Á Grundsatz ̄  Die Städte und Gemeinden des Landkreises Wesermarsch sollen im Rahmen ihrer 

Bauleitplanung konkretisierende Darstellungen bzw. Festsetzungen zur Steuerung von 

Windenergieanlagen treffen (RROP 2019, Beschreibende Darstellung, Kapitel 4.2.1, 02 Satz 1). 

Diesem Grundsatz kommt die Gemeinde mit der 28. Änderung des Flächennutzungsplanes 

nach. 

  

 
3 Regionales Raumordnungsprogramm des Landkreises Wesermarsch (RROP) in der Fassung vom 16.12.2019, 

öffentlich bekanntgemacht und in Kraft getreten am 29.05.2020. 

4  § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG  ̄Ziele der Raumordnung sind verbindliche Vorgaben in Form von räumlich und sachlich 

bestimmten oder bestimmbaren, vom Träger der Raumordnung abschließend abgewogenen textlichen oder 

zeichnerischen Festlegungen in Raumordnungsplänen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums. Ziele 

der Raumordnung sind nach § 7 Abs. 1 ROG als solche zu kennzeichnen. 

 Die Ziele der Raumordnung sind verbindliche und schlussabgewogene Festlegungen im RROP, die bei 

raumbedeutsamen Vorhaben zu beachten sind und sich aus räumlich sowie sachlich bestimmten oder 

bestimmbaren textlichen oder zeichnerischen Festlegungen bilden. (RROP 2019, beschreibende Darstellung, 

Vorwort) 

Kreis (RROP) 
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Gesetzte Tabuflächen in der Potentialanalyse des RROP 

Wesermarsch5: 

Berücksichtigung in der Standortanalyse 

Ovelgönne (siehe dazu auch Kapitel 3.3) 

Siedlungsbereich  ̄ Vom Siedlungsbereich mit 

Wohnnutzung (§§ 30, 34 BauGB), Einzelhäusern und 

Splittersiedlungen im Außenbereich (§ 35 BauGB) sowie 

Wochenendhäuser, Ferienhäuser und 

Campingplatzgebiete ist ein Abstand von 400 m 

einzuhalten. Dies begründet sich durch § 5 BImSchG  

i. V. m. TA Lärm sowie dem nachbarschaftlichen 

Rġcksichtnahmegebot nach ¦ 35 Abs. 3 Satz 1 (¶optisch 

bedrČngende Wirkung©). 

Ja. 

Es wurde jedoch in der Feinprüfung 

berücksichtigt, dass sich der Abstand von  

400 m infolge einer optisch bedrängenden 

Wirkung gemessen vom Mastfuß aus ergibt. 

Somit wurde die von den Rotoren 

überstrichene Fläche (bezogen auf 

Referenzanlage) zusätzlich in die Betrachtung 

eingestellt (siehe Kapitel 3.2). 

Bundes- , Landes-  und Kreisstraße  ̄Gemäß § 9 FStrG 

oder § 24 NStrG beträgt die Anbauverbotszone entlang 

der Verkehrstrasse 20 m. Dieser Abstand ist entlang der 

Verkehrstrasse auf beiden Seiten freizuhalten 

(Begründung zum RROP, S. 79) 

Ja. 

Für die geplante Bundesautobahn A 20 wurde 

jedoch modifiziert entsprechend der 

gesetzlichen Grundlage von 40 m Bauverbot 

beidseitig ausgegangen (siehe Kapitel 3.2). 

Naturschutzgebiet ̄  Soweit die Schutzziele des Gebietes 

der geplanten Windenergienutzung entgegenstehen, ist 

die räumlich abgegrenzte Fläche des Naturschutzgebietes 

von der Windenergienutzung nach § 23 BNatSchG 

freizuhalten. 

Im Gemeindegebiet gibt es kein verordnetes 

Naturschutzgebiet. Es grenzen nur Gebiete an. 

Sie wurden hinsichtlich ihres Schutzzweckes 

bezogen auf die Windenergie in der Abwägung 

berücksichtigt. 

Nationalpark  ̄ Die Fläche des Nationalparks ist nach  

§ 24 BNatSchG i. V. m. § 23 BNatSchG von der 

Windenergienutzung freizuhalten. 

Biosphärenreservat  ̄Kern- und Pflegezonen sind nach  

§ 25 BNatSchG i. V. m. § 23, 26 BNatSchG von der 

Windenergienutzung freizuhalten. 

Solche Gebiete existieren nicht in der 

Gemeinde und grenzen auch nicht direkt an. 

Natura 2000  ̄ Soweit die Schutzwecke und 

Erhaltungsziele des Gebietes der geplanten 

Windenergienutzung entgegenstehen, ist die räumlich 

abgegrenzte Fläche des Natura 2000-Gebietes i. V. m. § 

31 ff. BNatSchG von der Windenergienutzung 

freizuhalten. 

Es gibt zwei Natura 2000 Gebiete (FFH-

Gebiete) im Gemeindegebiet. Sie wurden 

hinsichtlich ihres Schutzzweckes mit der 

Windenergienutzung abgewogen und als 

weiche Tabufläche ausgeschlossen (siehe 

Kapitel 3.2). 

Landschaftsschutzgebiet  ̄Soweit die einzelgebietliche 

Verordnung des Landschaftsschutzgebietes der geplanten 

Windenergienutzung entgegenstehen, ist das räumlich 

abgegrenzte Landschaftsschutzgebiet von der 

Windenergienutzung freizuhalten. 

Es gibt zwei LSG im Gemeindegebiet. Sie 

wurden hinsichtlich ihres Schutzzweckes mit 

der Windenergienutzung abgewogen. Sie sind 

weitgehend identisch mit den beiden Natura 

2000 Gebieten und umfassen wesentlich zwei 

lineare Gewässerstrukturen mit Randstreifen 

(siehe Kapitel 3.2). 

Gleisanlagen und Schienenwege ̄  Eine durch ein Gesetz 

verordnete pauschale Abstandsregelung zwischen WEA 

und Gleisanlagen existiert nicht. Das 

Eisenbahnbundesamt (EBA) empfiehlt jedoch pauschal 

einen Abstand in Höhe des zweifachen 

Rotordurchmessers. Diese Empfehlung wird als weiche 

Tabufläche im Rahmen der Vorranggebietsausweisung 

übernommen. 

Es gibt keine aktiv genutzten Gleisanlagen in 

Ovelgönne. 

Vorranggebiet Rohstoffgewinnung (Klei/Torf) ̄ Die im 

Landkreis Wesermarsch festgelegten Vorranggebiete 

Rohstoffgewinnung Klei und Rohstoffgewinnung Torf 

sollen nicht mit den Festlegungen der Vorranggebiete 

Windenergienutzung überlagert werden. Dies begründet 

Für das im Gemeindegebiet vorhandene 

Vorranggebiet für die Rohstoffgewinnung 

(Torf) ist eine Abwägung erfolgt (siehe Kapitel 

3.4). Es wurde geprüft, in wieweit eine 

Verträglichkeit der Rohstoffgewinnung mit 

 
5  Siehe hierzu Begründung des RROP Wesermarsch 2019, Seiten 78 - 80 
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sich jedoch nicht darauf, dass eine mögliche 

Windkraftnutzung in den betreffenden Gebieten auf 

absehbare Zeit nicht möglich ist. Vielmehr ist (von den 

Kommunen) auf der nachfolgenden Planungsebene die 

Verträglichkeit zwischen dem beabsichtigten Bodenabbau 

und der Windenergienutzung herzustellen. 

den Belangen der Windenergie am Standort 

möglich wäre. 

Flächengröße von mindestens 20 ha  ̄ Die zu 

ermittelnden Vorranggebiete Windenergienutzung, die 

für ein Repowering geeignet sind, sollen eine 

zusammenhängende Fläche von mindestens 20 ha 

aufweisen. Dies begründet sich dadurch, dass einerseits 

den Vorranggebieten auf regionalplanerischer Ebene eine 

Konzentrationswirkung zugesprochen werden soll, 

andererseits keine Ausschlusswirkung mit den 

Vorranggebietsfestlegungen besteht und die kommunale 

Bauleitplanung auch weitere, kleinflächigere Gebiete zur 

Erzeugung von Windenergie festlegen kann.  

Des Weiteren beachtet die gewählte Mindestfläche von 

20 ha ebenfalls die aktuelle Rechtsprechung des OVG 

Lüneburg (Urteil vom 05.03.2018, Az. 12 KN 144/17, Rn 

63), in der dargelegt wird, dass in Vorranggebieten 

Windenergienutzung die Errichtung mehrerer dem 

aktuellen Stand entsprechender WEA möglich sein muss. 

Die Gemeinde bezieht die dargelegte 

Flächengröße von mindestens 20 ha in ihre 

Überlegungen mit ein. Sie bewertet auch 

kleinere Flächen mit weniger als 20 ha in ihrer 

Potentialanalyse (siehe Kapitel 3.1).  

Folgende Tabuflächen nach Nds. Windenergieerlass 

werden im RROP nicht berücksichtigt, da sie nach 

Auffassung des RROP keine Relevanz für die beabsichtigte 

Darstellung der Vorranggebiete Windenergienutzung im 

RROP besitzen: 

Bundesautobahnen; Bundeswasserstraßen; Luftverkehr 

und Flugplätze; Fließgewässer erster Ordnung und ste-

hende Gewässer (Ó 1 ha); Haupt-, Hochwasser- und 

Schutzdeiche; Wasserschutzgebiete (Zone I-II); Heilquel-

lenschutzgebiete (Zone I-II); Vorranggebiet Güterver-

kehrszentrum; Vorranggebiet Seehafen/Binnenhafen; 

Vorranggebiet Verkehrsflughafen; Vorrang-gebiet Groß-

kraftwerk; Vorranggebiete Haupteisenbahnstrecke und 

Sonstige Eisenbahnstrecke; Vorranggebiete Hauptver-

kehrsstraße (vierspurig) und Hauptverkehrsstraße; 

Vorranggebiet Autobahn; Vorranggebiet Schifffahrt; Vor-

ranggebiet Entsorgung radioaktiver Abfälle. 

Für die geplante Bundesautobahn 

berücksichtigt die Gemeinde die gesetzliche 

Bauverbotszone. 

Auch der einzige See im Gemeindegebiet, der 

zudem größer als 1 ha ist, wird als Tabufläche 

für die Windenergie ausgeschlossen (siehe 

Kapitel 3.1)  

Die sonstigen Regelungen sind für die örtliche 

Situation von Ovelgönne ebenfalls zu 

vernachlässigen. 

Die von der Gemeinde Ovelgönne in ihrem Flächennutzungsplan bislang dargestellten 

Sonderbauflächen für WEA und die Vorranggebiete Windenergienutzung auf Ebene des Regionalen 

Raumordnungsprogramm des Landkreises sind in Abb. 1 aufgelistet. 
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Abb. 1 Vorrangflächen für die Windenergie, Auszug aus der zeichnerischen Darstellung des RROP 

Landkreis Wesermarsch, 2019 und bisherige Flächendarstellung der Gemeinde 

Standort / Größe Darstellung der Abgrenzung (genordet) RROP 2019 Gemeinde Ovelgönne 

Frieschenmoor 

 

177 ha 

Vollständige Bestätigung 

der gemeindlichen 

Flächen 

FNP 1979 - 25. Änderung 

Durch Urteil 2019 in seiner 

Ausschlusswirkung unwirksam 

Culturweg 

 

70 ha 

Teilweise Bestätigung 

der gemeindlichen 

Flächen 

Vorranggebiet 

Rohstoffgewinnung 

wurde ausgenommen 

FNP 1979 - 23. Änderung 

Durch Urteil in seiner 

Ausschlusswirkung unwirksam 

Oldenbroker Feld 

 

70 ha 

Vollständige 

Bestätigung der 

gemeindlichen Flächen 

FNP 1979 - 25. Änderung 

Durch Urteil in seiner 

Ausschlusswirkung unwirksam 

Hammelwarder- 

moor/Niederort 

 

69,5 ha 

Vollständige 

Bestätigung der 

gemeindlichen Flächen 

Gemeindeüber-

greifender Standort 

FNP 1979 - 15. Änderung 

Durch Urteil in seiner 

Ausschlusswirkung unwirksam 

FNP Stadt Brake - 28. Änderung 

Gesamt 4 Standorte  547,50 ha  
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 Bestand 

Die Gemeinde Ovelgönne verfügt derzeit über 40 Windenergieanlagen (WEA) in drei Windparks. 

¶ Südliches Gemeindegebiet  ̄27 WEA mit unterschiedlichen Höhen und Leistungen befinden 

sich im größten Windpark Oldenbroker Feld; 

¶ Östliches Gemeindegebiet  ̄12 WEA stehen im Windpark Frieschenmoor; 

¶ Nördliches Gemeindegebiet  ̄1 WEA steht im Windpark Rodenkircherwurp, weitere WEA 

dieses Windparks stehen in der Nachbargemeinde Stadland; 

Insgesamt erzeugen die Windparks rd. 143.700 kW Energie (inkl. Windpark Culturweg). 

Nordwestliches Gemeindegebiet - Zum Zeitpunkt dieser Planerstellung wurden zudem für 2 WEA 

südwestlich der Ortslage Neustadt Voranfragen gestellt. 

Abb. 2 Vorhandene Windenergieanlagen (WEA) in der Gemeinde Ovelgönne (Stand 09/2021)6 

Standort 

Windpark 

Betreiber Zahl der 

WEA 

errichte

t 

Anlagentyp Leistung 

(kW) 

Naben-

höhe (m) 

Baujahr Planungsrecht 

Olden-

broker 

Feld 

27 WEA 

WPO GmbH 

& Co. KG 

6 Vestas V-112/3300 19.800 141,77 2017 FNP-Änderung, 

unwirksam 

 2 Vestas V-112/3450 6.900 140 2017 FNP-Änderung, 

unwirksam 

 4 Vestas V-80/2000 8.000  2001 Vorhabenbezogener B-

Plan Nr. 1, aufgehoben 

 5 Vestas V-80/2000 10.000 60 2001 Vorhabenbezogener B-

Plan Nr. 1, aufgehoben 

 4 Vestas V-66/1650 6.600 67 2001 Vorhabenbezogener B-

Plan Nr. 1, aufgehoben 

 1 Vestas V-112/3300 3.300 143 2020 FNP-Änderung, 

unwirksam 

 1 Vestas V-112/3300 3.300 140 2020 Vorhabenbezogener B-

Plan Nr. 3, 1. Änderung, 

aufgehoben 

 3 Vestas V-112/3300 9.900 140 2016 Vorhabenbezogener B-

Plan Nr. 3, aufgehoben 

 1 Vestas V-112/3300 3.300 141,77 2018 FNP-Änderung, 

unwirksam 

Frieschen

moor 

12 WEA 

 11 Enercon E-126 / 

EP4 

46.200 135 2018 FNP-Änderung, 

unwirksam 

 1 Enercon E-126 / 

EP4 

4.200 135 2017 FNP-Änderung, 

unwirksam 

Roden-

kircher-

wurp 

1 WEA 

Windpark 

Roden-

kircherwurp 

GmbH 

1 Enercon E-70 / 

2300 

2.300 64  FNP-Änderung, 

unwirksam 

Gesamt  40  123.800    
   

 
6  Fachagentur Windenergie an Land, The Wind Power, Das niedersächsische UVP-Portal, Energieatlas 

Niedersachsen, B-Pläne der Gemeinde, projekt-firmengruppe.de 
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Abb. 3 Bestehende WEA im Gemeindegebiet von Ovelgönne, beantragte/geplante WEA im 

Gemeindegebiet von Ovelgönne und bestehende WEA in angrenzenden Kommunen (Stand 

09/2021) 
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